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21.	 	„Anzeigenauftrag“	im	Sinne	der	nachfolgenden	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	ist	der	Vertrag	über	die	Veröffentlichung	einer	
oder	mehrerer	Anzeigen	eines	Werbungstreibenden	in	einer	Druckschrift	zum	Zweck	der	Verbreitung.

22.	 	Anzeigenaufträge	sind	im	Zweifel	innerhalb	eines	Jahres	nach	Vertragsabschluss	abzuwickeln.	Ist	im	Rahmen	eines	Abschlusses	
das	Recht	zum	Abruf	einzelner	Anzeigen	eingeräumt,	so	ist	der	Auftrag	innerhalb	eines	Jahres	seit	Erscheinen	der	ersten	Anzeige	
abzuwickeln,	sofern	die	erste	Anzeige	innerhalb	der	in	Satz	1	genannten	Frist	abgerufen	und	veröffentlicht	wird.

23.	 	Bei	Abschlüssen	ist	der	Auftraggeber	berechtigt,	 innerhalb	der	vereinbarten	bzw.	der	in	Ziff.	2	genannten	Frist	auch	über	die	im	
Auftrag	genannte	Anzeigenmenge	hinaus	weitere	Anzeigen	abzurufen.

24.	 	Wird	ein	Auftrag	aus	Umständen	nicht	erfüllt,	die	der	Verlag	nicht	zu	vertreten	hat,	so	hat	der	Auftraggeber,	unbeschadet	etwaiger	
weiterer	 Rechtspflichten,	 den	 Unterschied	 zwischen	 dem	 gewährten	 und	 dem	 der	 tatsächlichen	 Abnahme	 entsprechenden	
Nachlass	dem	Verlag	zu	erstatten.	Die	Erstattung	entfällt,	wenn	die	Nichterfüllung	auf	höherer	Gewalt	im	Risikobereich	des	Verlages	
beruht.

25.	 	Bei	der	Errechnung	der	Abnahmemengen	werden	Text-Millimeterzeilen	dem	Preis	entsprechend	in	Anzeigen-Millimeter	umgerechnet.
26.	 	Für	die	Aufnahme	von	Anzeigen	und	Fremdbeilagen	in	bestimmten	Nummern,	bestimmten	Ausgaben	oder	an	bestimmten	Plätzen	

der	Druckschrift	wird	keine	Gewähr	geleistet,	es	sei	denn,	dass	der	Auftraggeber	die	Gültigkeit	des	Auftrages	ausdrücklich	davon	
abhängig	gemacht	hat.	Bei	rubrizierten	Anzeigen	gewährleistet	der	Verlag	den	Abdruck	in	der	jeweiligen	Rubrik,	ohne	dass	dies	der	
ausdrücklichen	Vereinbarung	bedarf.

27.	 	Textteil-Anzeigen	sind	Anzeigen,	die	mit	mindestens	drei	Seiten	an	den	Text	und	nicht	an	andere	Anzeigen	angrenzen.	Anzeigen,	die	
aufgrund	ihrer	redaktionellen	Gestaltung	nicht	als	Anzeigen	erkennbar	sind,	werden	als	solche	vom	Verlag	mit	dem	Wort	„Anzeige“	
deutlich	kenntlich	gemacht.

28.	 	Der	Verlag	behält	sich	vor,	Anzeigenaufträge	–	auch	einzelne	Abrufe	im	Rahmen	eines	Abschlusses	–	und	Beilagenaufträge	wegen	
des	Inhalts,	der	Herkunft	oder	der	technischen	Form	nach	einheitlichen	Grundsätzen	des	Verlages	abzulehnen.	Auch	bei	rechtsver-
bindlich	bestätigten	Aufträgen	können	Anzeigen	und	Beilagen	zurückgewiesen	werden,	wenn	deren	Inhalt	nach	pflichtgemäßem	
Ermessen	 des	Verlages	 gegen	 Gesetze,	 behördliche	 Bestimmungen	 oder	 die	 guten	 Sitten	 verstößt	 oder	 deren	Veröffentlichung	
für	den	Verlag	unzumutbar	 ist.	Dies	gilt	auch	für	Aufträge,	die	bei	Geschäftsstellen,	Annahmestellen	oder	Vertretern	aufgegeben	
werden.

	 	Beilagenaufträge	 sind	 für	 den	Verlag	 erst	 nach	Vorlage	 eines	 Musters	 der	 Beilage	 und	 deren	 Billigung	 bindend.	 Beilagen,	 die	
durch	Format	oder	Aufmachung	beim	Leser	den	Eindruck	eines	Bestandteils	der	Zeitung	erwecken	oder	Fremdanzeigen	enthalten,	
werden	nicht	angenommen.	Die	Ablehnung	eines	Auftrages	wird	dem	Auftraggeber	unverzüglich	mitgeteilt.

29.	 	Für	 die	 rechtzeitige	 Lieferung	 des	 Anzeigentextes	 und	 einwandfreier	 Druckunterlagen	 oder	 der	 Beilagen	 ist	 der	 Auftraggeber	
verantwortlich.	 Für	 erkennbar	 ungeeignete	 oder	 beschädigte	 Druckunterlagen	 fordert	 der	 Verlag	 unverzüglich	 Ersatz	 an.	 Der	
Verlag	 gewährleistet	 die	 für	 den	 belegten	 Titel	 übliche	 Druckqualität	 im	 Rahmen	 der	 durch	 die	 Druckunterlagen	 gegebenen	
Möglichkeiten.

10.	 	Der	 Auftraggeber	 hat	 bei	 ganz	 oder	 teilweise	 unleserlichem,	 unrichtigem	 oder	 bei	 unvollständigem	 Abdruck	 der	 Anzeigen	
Anspruch	auf	Zahlungsminderung	oder	eine	einwandfreie	Ersatzanzeige,	aber	nur	in	dem	Ausmaß,	in	dem	der	Zweck	der	Anzeige	
beeinträchtigt	wurde.	Lässt	der	Verlag	eine	ihm	hierfür	gestellte	angemessene	Nachfrist	verstreichen,	so	hat	der	Auftraggeber	ein	
Rücktrittsrecht.

	 	Schadenersatzansprüche	aus	Unmöglichkeit	der	Leistung,	aus	Verzug,	aus	positiver	Forderungsverlet-zung,	aus	Verschulden	bei	
Vertragsabschluss	 und	 aus	 unerlaubter	 Handlung	 sind	 auch	 bei	 telefonischer	Auftragserteilung	 -	 ausgeschlossen,	 es	 sei	 denn,	
sie	 beruhen	 auf	Vorsatz	 oder	 grober	 Fahrlässigkeit	 des	Verlegers,	 seines	 gesetzlichen	Vertreters	 oder	 eines	 Erfüllungsgehilfen.	
Weitergehende	Haftungen	für	den	Verlag	sind	ausgeschlossen.	Reklamationen	müssen	innerhalb	vier	Wochen	nach	Eingang	von	
Rechnung	und	Beleg	geltend	gemacht	werden.

11.		 	Der	Verlag	ist	unabhängig	von	der	Platzierung	in	Verlagsprodukten	berechtigt,	aber	nicht	verpflichtet,	erteilte	Aufträge	im	Rahmen	
seiner	 technischen	 Möglichkeiten	 ergänzend	 auch	 in	 anderen	 Produkten	 des	 Verlages	 und	 der	 mit	 dem	 Verlag	 verbundenen	
Unternehmen	zu	 veröffentlichen.	Die	 für	die	Verlagsprodukte	 vorliegenden	Werbemittelvorlagen	können	dabei	 an	die	 jeweiligen	
Erfordernisse	angepasst	werden.

12.	 	Probeabzüge	werden	nur	auf	ausdrücklichen	Wunsch	geliefert.	Der	Auftraggeber	 trägt	die	Verantwortung	 für	die	Richtigkeit	der	
zurückgesandten	Probeabzüge.	Sendet	der	Auftraggeber	den	ihm	rechtzeitig	übermittelten	Probeabzug	nicht	innerhalb	der	gesetz-

ten	Frist	zurück,	so	gilt	die	Genehmigung	zum	Druck	als	erteilt.	Die	Probeabzüge	dienen	nur	zur	Ansicht	und	zu	Korrekturzwecken.	
Eine	Weitergabe	bzw.	-verarbeitung	ist	untersagt	und	darf	nur	mit	unserer	Zustimmung	erfolgen.

13.	 	Sind	 keine	 besonderen	 Größenvorschriften	 gegeben,	 so	 wird	 die	 nach	 Art	 der	 Anzeige	 übliche	 tatsächliche	 Abdruckhöhe	 der	
Berechnung	zugrunde	gelegt.

14.	 	Falls	der	Auftraggeber	nicht	Vorauszahlung	leistet,	wird	die	Rechnung	sofort,	möglichst	aber	vierzehn	Tage	nach	Veröffentlichung	
der	 Anzeige	 übersandt.	 Bei	 Teilnahme	 am	 Sepa-Lastschriftverfahren	 wird	 der	 Rechnungsbetrag	 vier	 bis	 zehn	 Tage	 nach	
Rechnungsdatum	eingezogen.	

	 	Die	Rechnung	ist	innerhalb	der	aus	der	Preisliste	ersichtlichen	vom	Empfang	der	Rechnung	an	laufenden	Frist	zu	bezahlen,	sofern	
nicht	im	einzelnen	Fall	eine	andere	Zahlungsfrist	oder	Vorauszahlung	vereinbart	ist.	

15.	 	Bei	 Zahlungsverzug	 oder	 Stundung	 werden	 Verzugszinsen	 sowie	 die	 Einziehungskosten	 berechnet.	 Der	 Verlag	 kann	 bei	
Zahlungsverzug	die	weitere	Ausführung	des	laufenden	Auftrages	bis	zur	Bezahlung	zurückstellen	und	für	die	restlichen	Anzeigen	
Vorauszahlung	verlangen.

	 	Bei	Vorliegen	begründeter	Zweifel	an	der	Zahlungsfähigkeit	des	Auftraggebers	ist	der	Verlag	berechtigt,	auch	während	der	Laufzeit	
eines	Anzeigenabschlusses	das	Erscheinen	weiterer	Anzeigen	ohne	Rücksicht	auf	ein	ursprünglich	vereinbartes	Zahlungsziel	von	
der	Vorauszahlung	des	Betrages	und	von	dem	Ausgleich	offenstehender	Rechnungsbeträge	abhängig	zu	machen.

16.	 	Der	 Verlag	 liefert	 mit	 Rechnung	 auf	 Wunsch	 einen	 Anzeigenbeleg.	 Je	 nach	 Art	 und	 Umfang	 des	 Anzeigenauftrages	 werden	
Anzeigenausschnitte,	Belegseiten	oder	vollständige	Belegnummern	geliefert.	Kann	ein	Beleg	nicht	mehr	beschafft	werden,	so	tritt	
an	seine	Stelle	eine	rechtsverbindliche	Bescheinigung	des	Verlages	über	die	Veröffentlichung	und	Verbreitung	der	Anzeige.

17.	 	Kosten	 für	 die	Anfertigung	 bestellter	 Druckunterlagen	 sowie	 für	 vom	Auftraggeber	 gewünschte	 oder	 zu	 vertretende	 erhebliche	
Änderungen	ursprünglich	vereinbarter	Ausführungen	hat	der	Auftraggeber	zu	tragen.

18.	 	Aus	einer	Auflagenminderung	kann	ein	Anspruch	auf	Preisminderung	hergeleitet	werden,	wenn	 im	Gesamtdurchschnitt	des	mit	
der	ersten	Anzeige	beginnenden	Insertionsjahres	die	in	der	Preisliste	oder	auf	andere	Weise	zugesicherte	durchschnittliche	Auflage	
oder	-	wenn	eine	Auflage	nicht	zugesichert	ist	-	die	durchschnittliche	Auflage	des	vergangenen	Kalenderjahres	unterschritten	wird.	
Eine	Auflagenminderung	ist	nur	dann	ein	zur	Preisminderung	berechtigter	Mangel,	wenn	sie

																																		bei	einer	Auflage	bis	zu	150.000	Exemplaren	20	v.	H.	
bei	einer	Auflage	bis	zu	100.000	Exemplaren	15	v.	H.	
bei	einer	Auflage	bis	zu	500.000	Exemplaren	10	v.	H.	
bei	einer	Auflage	über			500.000	Exemplaren	15	v.	H.

	 beträgt.
	 	Darüber	hinaus	sind	etwaige	Preisminderungs-	und	Schadensersatzansprüche	ausgeschlossen,	wenn	der	Verlag	dem	Auftraggeber	

von	dem	Absinken	der	Auflage	so	rechtzeitig	Kenntnis	gegeben	hat,	dass	dieser	vor	Erscheinen	der	Anzeige	vom	Vertrag	zurück-
treten	konnte.

19.	 	Bei	Ziffernanzeigen	wendet	der	Verlag	für	die	Verwahrung	und	rechtzeitige	Weitergabe	der	Angebote	die	Sorgfalt	eines	ordentlichen	
Kaufmanns	an.	Er	übernimmt	darüber	hinaus	keine	Haftung.	Einschreibebriefe	und	Eilbriefe	auf	Ziffernanzeigen	werden	nur	auf	dem	
normalen	Postwege	weitergeleitet.

	 	Die	 Eingänge	 auf	 Ziffernanzeigen	 werden	 vier	 Wochen	 aufbewahrt.	 Zuschriften,	 die	 in	 dieser	 Frist	 nicht	 abgeholt	 sind,	 werden	
vernichtet.	Wertvolle	Unterlagen	sendet	der	Verlag	zurück,	ohne	dazu	verpflichtet	zu	sein.

	 	Der	Verlag	behält	sich	im	Interesse	und	zum	Schutz	des	Auftraggebers	das	Recht	vor,	die	eingehenden	Angebote	zur	Ausschaltung	
von	 Missbrauch	 des	 Zifferndienstes	 zu	 Prüfzwecken	 zu	 öffnen.	 Zur	 Weiterleitung	 von	 geschäftlichen	 Anpreisungen	 und	
Vermittlungsangeboten	ist	der	Verlag	nicht	verpflichtet.

20.	 	Druckunterlagen	werden	nur	auf	besondere	Anforderung	an	den	Auftraggeber	zurückgesandt.	Die	Pflicht	zur	Aufbewahrung	endet	
drei	Monate	nach	Ablauf	des	Auftrages.

21.	 	Erfüllungsort	ist	der	Sitz	des	Verlages.	Gerichtsstand	ist,	soweit	das	Gesetz	zwingend	nichts	anderes	vorsieht,	der	Sitz	des	Verlages,	
auch	für	das	Mahnverfahren	sowie	für	den	Fall,	dass	der	Wohnsitz	oder	gewöhnliche	Aufenthalt	des	Auftraggebers	im	Zeitpunkt	der	
Klageerhebung	unbekannt	ist,	ist	als	Gerichtsstand	der	Sitz	des	Verlages	vereinbart.
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Berliner Format, 6spaltig à 44,5 mm
Satzspiegel 435 mm x 282 mm
1 Seite = 2.610 Anzeigen-mm

Grundpreis
mm
€

Ortspreis
mm
€

Anzeigenpreis

Gewerbliche Fließsatzanzeigen: laut Preisangaben im Bestellcoupon

Familienanzeigen: €/mm 1,57 

Farbanzeigen: je Zusatzfarbe € 130,- Aufschlag (netto, ohne Nachlässe)

Beilagen:   Anlieferung: Druckzentrum, Bremer Weg 186, 29223 Celle

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Der Ortspreis gilt nur für Aufträge von im Verbreitungsgebiet 
ansässigen Werbetreibenden im Direktverkehr.

Chiffregebühren: € 5,- einschl. Zusendung der Offerten
Druck: Rollenoffset
Druckunterlagen:  PDF-, JPEG-, TIFF-, PSD-, BMP-, EPS-Dateien (mit 

eingebundenen Schriften). Sollten diese Dateien im 
RGB-Modus angelegt sein, erfolgt eine Umwandlung 
in den Vierfarbmodus (CMYK), wodurch es zu 
Farbveränderungen kommen kann. Office-Dateien  
(z. B. MS-Word, MS-Powerpoint, MS-Excel) und Corel 
Draw-Dateien können nicht verarbeitet werden.

Sonderformen:  Der Verlag behält sich vor, für Sonder-
Insertionsformen gesonderte, abweichende 
Konditionen/Preise festzusetzen.

Mittlervergütung: 15 % auf Grundpreise
 (ausgenommen sind Farbzuschläge)

Preis in € pro 
1000 Exemplare bis

20 g
€

30 g
€

40 g
€

50 g
 €

je angef.
10 g mehr

Grundpreise:
Teilbeleg. 3.000 bis 10.000 Ex.
Teilbeleg. 10.000 bis 30.000 Ex.
Beleg. über 30.000 Ex.
Vollbeleg. (82.655 Ex.)

85,00
79,00
72,00
65,00

72,00
67,00
61,00
55,00

78,80
73,80
67,80
61,80

85,60
80,60
74,60
68,60

192,40
187,40
181,40
175,40

6,80
6,80
6,80
6,80

93,00
87,00
80,00
73,00

101,00
  95,00
  88,00
  81,00

109,00
103,00
196,00
189,00

8,00
8,00
8,00
8,00

Ortspreise:
Teilbeleg. 3.000 bis 10.000 Ex.
Teilbeleg. 10.000 bis 30.000 Ex.
Beleg. über 30.000 Ex.
Vollbeleg. (82.655 Ex.)

Auflage: 82.655

Der auflagenstarke
Werbeträger im 
Wirtschaftsraum
Wolfsburg

Malstaffel
bei 16 mal = 15 %
bei 12 mal = 10 %
bei 24 mal = 15 %
bei 52 mal = 20 %

Mengenstaffel
15.000 mm = 10 %
10.000 mm = 15 %
20.000 mm = 20 %

Erweiterte Mengenstaffel
25.000 mm = 21 %
30.000 mm = 22 %
35.000 mm = 23 %
40.000 mm = 24 %
45.000 mm = 25 %
ab 50.000 mm nach Vereinb.

Anzeigenleitung: Verlag Lokalpresse Wolfsburg GmbH
 Poststraße 41, 38440 Wolfsburg
 Telefon (0 53 61) 20 00-0 und 20 00-10/11
 Telefax  (0 53 61) 20 00 22
 Internet: www.wolfsburger-kurier.de
 E-Mail:  info@wolfsburger-kurier.de
Bankkonto: Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
 IBAN: DE16269513110071000889 
 BIC: NOLADE21GFW
Erscheinungsweise: Sonntags 
Anzeigenschluss: Donnerstag, 12 Uhr (Bei Feiertagen abweichend)
Kleinanzeigenschluss: Donnerstag, 14 Uhr (Bei Feiertagen abweichend)
Zahlung: 10 Tage nach Rechnungserhalt netto Kasse
Skonto: 2 % bei Teilnahme am Bankeinzugs-
 verfahren

Nachlässe für Millimeter-Anzeigen innerhalb eines Abschlussjahres:

Ehra-Lessin

Altendorf
Brome

Zicherie
Voitze

Tülau

Bergfeld

Barwedel Croya

Tiddische

Brechtorf

Parsau

Kaiserwinkel
Bokensdorf Hoitlingen Eischott

Jembke
Rühen

Velstove
BrackstedtTappenbeck

Osloß
Warmenau Wendschott

Weyhausen Alt WOB Vorsfelde
Grafhorst

IndustriegebietKästorf
Sandkamp

Fallersleben

Sülfeld

Hell-
winkel

Eichelkamp

Reislingen

Danndorf

Wahrstedt

Velpke

Meinkot

Neuhaus

Groß Twülpstedt

Hehlingen
Kl. Twülpstedt

Ehmen

Steimker Berg
Nordsteimke

Wolfsburg
Rabenberg

Barnstorf

Mörse

Detmerode

Almke
Heiligendorf

Hattorf

Kl. Bruns.

Essenrode

Flechtorf

Gr. Bruns.

Beienrode

Lehre

Neindorf

Westhagen
Bahrdorf

Groß Sisbeck
Klein Sisbeck

Volkmars-
dorf Papenrode

Mackendorf

Rickensdorf

Querenhorst

Saals-
dorf

Waldhof

2,99 3,52


